
Stadt BESCHLUSSVORLAGE
Bad Freienwalde (Oder)

Öffentlichkeitsstatus:
öffentlich

 

Beschlussvorlagen Nr. (ggf. Nachtragsvermerk)

BV/022/2026
 
 
Beratungsfolge Termin dafür dagegen Enthaltung
 

Finanz- und 
Rechnungsprüfungsausschuss

15.06.2026    

Ausschuss für Bau- und 
Ordnungsangelegenheiten

16.06.2026    

Ausschuss für Bildung, Kultur, 
Soziales, Jugend und Sport

17.06.2026    

Ausschuss für 
Kurstadtentwicklung, Wirtschaft,
Tourismus und Umwelt

18.06.2026    

Hauptausschuss 23.06.2026    

Stadtverordnetenversammlung 02.07.2026    

 
 

Betreff:
 
Beratung und Beschlussfassung über die Entbehrlichkeit des Grundstückes in der Gemarkung Bad 
Freienwalde, Flur 6, Flurstück 546
 

Beschlussvorschlag:
 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Entbehrlichkeit des Grundstückes in der Gemarkung
Bad Freienwalde, Flur 6, Flurstück 546 in einer Größe von 277 m².
 
 

Sachdarstellung:
 
1. Grundstücksbeschreibung

 
Gemarkung Bad Freienwalde
Flur 6
Flurstück 546
Größe 277 m²
Grundbuchblatt 1209-3295
Lagehinweis Lindekes Loos 5

 
2. Eigentumsverhältnisse
 

Eigentümer: Stadt Bad Freienwalde (Oder)
 
 
3. Nähere Angaben
 

Die Fläche liegt im Außenbereich (§ 35 BauGB) und liegt im Geltungsbereich eines 
Flächennutzungsplanes. Die Fläche ist hier dargestellt als Fläche für die Landwirtschaft.
Für die Fläche liegt ein Kaufantrag zur Arrondierung vor.
Das Flurstück ist umliegend von Flurstücken eingeschlossen, welche bereits im Eigentum des 
Antragsstellers stehen.

 
 



Stadt BESCHLUSSVORLAGE
Bad Freienwalde (Oder)

 
 
 

 

Anlagen:
 
 
Flurkarte Maßstab 1-1000
Flurkarte Maßstab 1-750
Luftbild Maßstab 1-1000
Luftbild Maßstab 1-750
 
 
 
gez. Ulrike Heidemann gez. Kerstin Buchholz
Bürgermeisterin Kämmerin
 

Haushaltsmäßige Auswirkungen: keine
Ergebnishaushalt

Produktsachkonto/Finanzrechnungskonto:

Bezeichnung:

Investitionshaushalt

Produktsachkonto mit Projekt-Nr./Finanzrechnungskonto:

Bezeichnung:

Im Haushaltsplan eingestellt:                    ja                                                         nein

 
 




